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�
A N H A N G 

 
 
 
 
 
 
A. ALLGEMEINE ANGABEN 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) unter Beachtung der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanz-
dienstleistungsinstitute (RechKredV) aufgestellt.  
 
 
B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGMETHODEN 
 

Allgemeines 
 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wer-
den grundsätzlich stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den jeweili-
gen Abschnitten darauf hingewiesen. 

Zinsabgrenzungen aus negativen Zinsen werden dem Bilanzposten zugeordnet, dem sie zugehören. 
 

Forderungen 
 
Forderungen an Kreditinstitute und Kunden haben wir zum Nennwert bilanziert. Die Unterschiedsbe-
träge zwischen Nennwert und Auszahlungsbetrag wurden aufgrund ihres Zinscharakters in die Rech-
nungsabgrenzungsposten aufgenommen und werden planmäßig über die Laufzeit der Geschäfte ver-
teilt. 

Eingetretenen bzw. am Abschlussstichtag vorhersehbaren Risiken aus Forderungen wurde durch die 
Bildung von Einzelwertberichtigungen nach den Grundsätzen kaufmännischer Vorsicht ausreichend 
Rechnung getragen. Der Umfang der Risikovorsorge ist abhängig von der Fähigkeit der Kreditneh-
mer, vereinbarte Kapitalrückzahlungen und Zinsen zu leisten sowie dem Wert vorhandener Sicherhei-
ten. Im Rahmen der dazu notwendigen Zukunftsbetrachtung haben wir das aktuelle gesamtwirt-
schaftliche Umfeld, die Situation einzelner Branchen sowie Einschätzungen zur Entwicklung ebenso 
wie staatliche Stabilisierungsmaßnahmen berücksichtigt. Sofern unter diesen Rahmenbedingungen 
und Annahmen keine nachhaltige Schuldendienstfähigkeit von Kreditnehmern zu erwarten ist, haben 
wir eine Einzelwertberichtigung gebildet. Die immanenten Schätzungsunsicherheiten und Ermes-
sensspielräume haben wir im Sinne der kaufmännischen Vorsicht berücksichtigt bzw. ausgeübt. 

Für vorhersehbare, noch nicht individuell konkretisierte Ausfallrisiken im Kreditgeschäft haben wir 
Pauschalwertberichtigungen nach IDW RS BFA 7 in Höhe des erwarteten Verlustes über einen Zeit-
raum von 12 Monaten gebildet, der sich im Wesentlichen an dem auch für Zwecke des internen Risi-
komanagements ermittelten und verwendeten Wert orientiert. Die Voraussetzungen für die Anwen-
dung dieses vereinfachten Bewertungsverfahrens sind nach dem Ergebnis unserer Analysen gege-
ben. Bei der Bemessung der Pauschalwertberichtigungen mit der steuerungsrelevanten Größe im Ri-
sikomanagement (erwarteter Verlust) haben wir zum 31. Dezember erstmalig „Vortaxe-Werte“ im Si-
cherheitenansatz sowie angepasste Verwertungs- und Einbringungsquoten berücksichtigt. Die ver-
änderte Berechnungsmethodik führt zu einer Pauschalwertberichtigung von 1.139 TEUR. Sie liegt um 
588 TEUR unter der mit der bisherigen Bewertungsmethode ermittelten Pauschalwertberichtigung. 
Weitere wesentliche konzeptionelle Änderungen im Vergleich zu unserer Vorgehensweise im Vorjahr 
ergaben sich aus der erstmaligen umfassenden Anwendung von IDW RS BFA 7 nicht. 
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Zusätzlich haben wir Vorsorge für die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute 
getroffen. 
 
 
Wertpapiere 
 
Die Zuordnung von Wertpapieren zur Liquiditätsreserve (Umlaufvermögen) oder zum Anlagevermö-
gen haben wir im Geschäftsjahr wie folgt geändert: 
 
Im Geschäftsjahr 2022 hat die Stadtsparkasse Lengerich ihren Renten-Spezialfonds mit einem Buch-
wert von insgesamt 44,9 Mio. EUR von der Liquiditätsreserve in das Anlagevermögen umgewidmet, 
da dieser infolge der veränderten Marktverhältnisse dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen soll. Die 
Fähigkeit, diesen Renten-Spezialfonds dauerhaft zu halten, ist gewährleistet. Die Umwidmung haben 
wir auf Basis des Buchwertes aus dem Jahresabschluss 2021 bzw. bei Neuanschaffungen des Jahres 
2022 mit den Anschaffungskosten vorgenommen. Die historischen Anschaffungskosten bleiben vom 
Umwidmungsvorgang unberührt. Die Umwidmung haben wir in Übereinstimmung mit dem Rech-
nungslegungshinweis RH HFA 1.014 des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) vorgenommen. Für die 
Anteile an diesem Fonds haben wir eine Wertminderung nur insofern vorgenommen wie die Wertmin-
derung voraussichtlich von Dauer ist (gemildertes Niederstwertprinzip). Die Ermittlung des Bewer-
tungskurses erfolgte im Rahmen einer Durchschau auf die im Fonds enthaltenen Vermögensgegen-
stände. Für Schuldverschreibungen innerhalb des Fonds haben wir hierbei eine Rückzahlung zum No-
minalwert angenommen, sofern sich nicht aus der Bonitätsbeurteilung etwas anderes ergibt. Aus die-
ser Änderung der Bewertungsmethode resultiert ein geringerer Abschreibungsbedarf von 4,0 Mio. 
EUR. 
 
Anschaffungskosten von Wertpapieren, die aus mehreren Erwerbsvorgängen resultieren, wurden auf 
Basis des Durchschnittspreises ermittelt. 
 
Wertpapiere, die dazu bestimmt wurden, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen (Anlagevermö-
gen), wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet (Ausnahme: Renten-Spezialfonds). 

Für Anteile an Investmentvermögen haben wir als beizulegenden Wert grundsätzlich den Rücknah-
mepreis angesetzt. Sofern darüber hinaus an eine Mindesthaltefrist gekoppelte Rücknahmeab-
schläge für Anteile an offenen Investmentfonds vereinbart wurden, haben wir diese bei Investment-
fonds der Liquiditätsreserve bei der Wertermittlung berücksichtigt. 

Anteile an Personengesellschaften (geschlossene Investmentfonds) haben wir dem Anlagevermögen 
zugeordnet und zu Anschaffungskosten bzw. dem beizulegenden Wert angesetzt. 
 

Beteiligungen 
 
Beteiligungen werden mit den fortgeführten Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert bi-
lanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden vorgenommen. 

Die Beteiligungsbewertung erfolgt auf Basis der Vorgaben des IDW RS HFA 10. Andere Bewertungs-
methoden kommen dann zum Einsatz, wenn die Art bzw. der betragliche Umfang der Beteiligung dies 
rechtfertigen. 
 

Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 
 
Die immateriellen Anlagewerte und die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert. 
 
Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 250 EUR werden aus Vereinfa-
chungsgründen sofort als Sachaufwand erfasst. Bei Anschaffungskosten von mehr als 250 EUR bis 
800 EUR werden diese Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrie-
ben. 

Die Gebäude werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben. 
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Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Betriebsvorrichtungen werden 
linear abgeschrieben. Im Jahr der Anschaffung wird die zeitanteilige Jahresabschreibung verrechnet. 

Gemäß Artikel 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB führen wir für die bisher nach steuerrechtlichen Vorschriften 
bewerteten Vermögensgegenstände, die zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 vorhanden waren, die 
Wertansätze unter Anwendung der für sie bis zum Inkrafttreten des BilMoG geltenden Vorschriften 
fort. 
 

Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Aufgewendete Disagien werden 
in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eingestellt und zeitanteilig verteilt. 
 

Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und un-
gewissen Verpflichtungen. Hierzu haben wir eine Einschätzung vorgenommen, ob dem Grunde nach 
rückstellungspflichtige Tatbestände vorliegen und ob nach aktuellen Erkenntnissen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Inanspruchnahme zu erwarten ist. In Einzelfällen haben wir dabei auch auf die Ein-
schätzung externer Sachverständiger zurückgegriffen. Bei der Beurteilung von Rechtsrisiken haben 
wir die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt. 

Beim erstmaligen Ansatz von Rückstellungen wird der diskontierte Erfüllungsbetrag in einer Summe 
erfasst (Nettomethode). 
 
Rückstellungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder weniger werden nicht abgezinst. Die 
übrigen Rückstellungen werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem der Restlaufzeit entsprechenden 
Zinssatz der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) abgezinst. Bei der Ermittlung der 
Rückstellungen und den damit in Zusammenhang stehenden Erträgen und Aufwendungen haben wir 
unterstellt, dass eine Änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der Periode eintritt. Entspre-
chendes gilt für eine Veränderung des Verpflichtungsumfangs bzw. des zweckentsprechenden Ver-
brauchs. 

Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes zwischen zwei Abschlussstichtagen oder Zinseffekte 
einer geänderten Schätzung der Restlaufzeit werden für alle Rückstellungen im Zinsergebnis ausge-
wiesen. 

Die Pensionsrückstellungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Grund-
lage der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck entsprechend dem Teilwertverfahren ermittelt. Da-
bei werden künftige jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2 % sowie Rentensteigerungen 
von 2 % unterstellt. Der Berechnung der Pensionsrückstellungen wurde ein vom Pensionsgutachter 
auf das Jahresende 2022 prognostizierter Durchschnittszinssatz von 1,79 %, der sich bei einer ange-
nommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, zugrunde gelegt. Die Ermittlung dieses durchschnittli-
chen Zinssatzes basiert auf einem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren. 
 

Zwei Altersteilzeitverträge wurden in der Vergangenheit auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes 
und des Tarifvertrags zur Regelung der Altersteilzeit abgeschlossen. Bei der hierfür gebildeten Rück-
stellung werden künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen von 5,00 % angenommen. Die Restlaufzeit 
der Verträge beträgt vier Jahre. Die Abzinsung erfolgt mit dem der individuellen Restlaufzeit entspre-
chenden Zinssatz von 0,48 %, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren im Sinne 
des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB ergibt. 
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Der BGH hat mit Urteil vom 27. April 2021 (AGB-Urteil, XI ZR 26/20) entschieden, dass bislang in der 
deutschen Kreditwirtschaft weit verbreitete Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
unwirksam sind, die AGB- und damit auch Gebühren-Änderungen ohne aktive Zustimmung des Kun-
den vorsahen. Im Verlauf des Jahres 2021 haben wir unsere Kunden über das Urteil und unsere aktu-
ellen AGB informiert und gebeten, im Sinne einer rechtssicheren Gestaltung der künftigen Vertrags-
beziehung die ausdrückliche Zustimmung insbesondere zu den aktuellen Preisen für unsere Dienst-
leistungen zu erteilen. 

Ebenso hat der BGH mit Urteil vom 6. Oktober 2021 (XI ZR 234/20) über die Revision im Musterfest-
stellungsverfahren zu Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen entschieden. Gegenstand 
des aktuellen Verfahrens war im Kern die Frage, wie der während der typischerweise längeren Lauf-
zeit dieser von vielen Banken und Sparkassen angebotenen Verträge veränderliche Zinssatz für die 
laufende Verzinsung zu berechnen ist. Vertragliche Regelungen mit dem Kunden, die eine Festle-
gung im Ermessen des Kreditinstituts vorsehen, sind unzulässig. Im Sinne einer einvernehmlichen 
Lösung haben wir allen unseren Kunden angeboten, eventuelle Ansprüche im Wege eines Vergleichs 
zu regulieren. 

Die bilanziellen Folgen beider Urteile haben wir bereits im Jahresabschluss 2021 berücksichtigt. Im 
Jahr 2022 ergebende Anpassungen haben wir im laufenden Ergebnis erfasst.�Die Rückstellungen 
wurden im Jahr 2022 fortentwickelt. 
 

Bilanzierung und Bewertung von Derivaten 
 
Die Sparkasse setzt Derivate ausschließlich im Rahmen der Zinsbuchsteuerung ein. Sie wurden in die 
verlustfreie Bewertung des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen. 
 
Die laufenden Zinszahlungen aus Zinsswapgeschäften sowie die entsprechenden Zinsabgrenzungen 
werden je Zinsswap saldiert ausgewiesen. 
 

Bewertung des zinsbezogenen Bankbuchs (Zinsbuch) 
 
Nach IDW RS BFA 3 n. F. sind die zinsbezogenen Instrumente des Bankbuchs (Zinsbuch) einer verlust-
freien Bewertung zu unterziehen. Zu diesem Zweck werden die zinsbezogenen Vermögensgegen-
stände und Schulden sowie derivative Finanzinstrumente, insbesondere Zins-Swaps, des Bankbuchs 
einem Saldierungsbereich zugeordnet. Für diesen ist unter Berücksichtigung von voraussichtlich zur 
Bewirtschaftung des Bankbuchs erforderlichen Aufwendungen (Refinanzierungs-, Risiko- und Verwal-
tungskosten) zu prüfen, ob aus den noch zu erwartenden Zahlungsströmen bis zur vollständigen Ab-
wicklung des Bestands ein Verlust droht. Die Sparkasse wendet die barwertige Berechnungsmethode 
an. Der Barwert ergibt sich aus den zum Abschlussstichtag abgezinsten Zahlungsströmen des Bank-
buchs. Betrags- und Laufzeitinkongruenzen sind mittels fiktiver Geschäfte zu schließen. Auf der Pas-
sivseite ist dabei der angenommene individuelle Refinanzierungsaufschlag der Sparkasse zu berück-
sichtigen. Die künftigen für die vollständige Abwicklung des Bankbuchs benötigten Verwaltungskos-
ten wurden aus statistischen Daten abgeleitet. Der ermittelte Verwaltungskostensatz wurde auch für 
den Einbezug sogenannter Overheadkosten berücksichtigt. Weiterhin wurden Gebühren und Provisi-
onserträge, die direkt aus den Zinsprodukten resultieren, im Rahmen der verlustfreien Ermittlung 
des Bankbuchs berücksichtigt. Zum 31. Dezember 2022 ergibt sich kein Verpflichtungsüberschuss.  
 
 
C. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 
 

Aktiva 3 - Forderungen an Kreditinstitute 
 
In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2022 
TEUR 

31.12.2021 
TEUR 

Forderungen an die eigene Girozentrale 10.709 13.178 
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Aktiva 6 - Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 
 
Die Sparkasse hält mehr als 10 % der Anteile an einem Sondervermögen im Sinne des Kapitalanlage-
gesetzbuches (KAGB), das nachfolgend dargestellt wird: 

 

Investmentfonds 

(in Mio. EUR): 

 

 

Buchwert 

 

 

Marktwert 

Differenz 

Buchwert zu 

Marktwert 

 

Ausschüttungen 

in 2022 

Tägliche 

Rückgabe 

möglich 

 

Unterlassene Ab-

schreibungen 

Tecklenburger 
Land-Fonds 

44,1 40,1 -4,0 0,6 nein ja 

 
Der Zweck der Anlage ist die LCR-Steuerung bei gleichzeitiger Risikostreuung. Der Investmentfonds 
investiert in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen entfällt auf LCR-fähige und in Euro lau-
tende Wertpapiere. Der Sitz der Emittenten liegt zum größten Teil in Europa. 
 
Die Anteile an Investmentvermögen sind der Liquiditätsreserve bzw. dem Anlagevermögen zugeord-
net. Von den in diesem Posten enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren (10.231 TEUR) sind keine 
börsennotiert. 
 
Wir haben auf eine Bewertung des Tecklenburger-Land-Fonds zum niedrigeren Marktwert von 40,1 
Mio. EUR verzichtet, weil die Wertminderung von 4,0 Mio. EUR aufgrund von zinsbedingten Wertmin-
derungen voraussichtlich nicht von Dauer ist.  
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
 

Aktiva 7 - Beteiligungen 
 
An folgenden Unternehmen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, halten wir eine Beteili-
gung im Sinne von § 271 Abs. 1 HGB: 

Name  Sitz Anteil am Kapital 
in % 

Eigenkapital 
Mio. EUR 

Jahresergebnis 
Mio. EUR 

Sparkassenverband 
Westfalen-Lippe 

Münster 0,25445 1.172,1 

(31.12.2021) 

0,0 

(31.12.2021) 

Erwerbsgesellschaft 
der S-Finanzgruppe 
mbH & Co. KG 

Neuhardenberg 0,030164 3.884,0* 

(31.12.2021) 

-19,0* 

(31.12.2021) 

*gemäß Konzernjahresabschluss 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
 

Aktiva 9 - Treuhandvermögen 
 
Das Treuhandvermögen betrifft in voller Höhe die Forderungen an Kunden. 
 

Aktiva 11 - Immaterielle Anlagewerte 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
�  
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Aktiva 12 - Sachanlagen 
 
In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2022 
TEUR 

Im Rahmen der eigenen Tätigkeiten genutzte 
Grundstücke und Gebäude 

3.320 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 358 

 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage Anlagenspiegel, die Bestandteil des Anhangs 
ist, dargestellt. 
 
 
Aktiva 14 - Rechnungsabgrenzungsposten 
 
In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2022 31.12.2021 
 TEUR TEUR 

Disagio aus Verbindlichkeiten 3 4 

 
 
Passiva 1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
 
In diesem Posten sind enthalten: 

 31.12.2022 
TEUR 

31.12.2021 
TEUR 

Verbindlichkeiten gegenüber  
der eigenen Girozentrale 63 3 

 
Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Vermögensgegenstände in Höhe von 
70.650 TEUR als Sicherheit übertragen worden. 
 

Passiva 4 - Treuhandverbindlichkeiten 
 
Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 
 

Passiva 6 - Rechnungsabgrenzungsposten 
 
In den Rechnungsabgrenzungsposten sind enthalten: 

 31.12.2022 31.12.2021 
 TEUR TEUR 

Disagio aus Forderungen 7 10 
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Passiva 7 - Rückstellungen 
 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtun-
gen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen 
zehn Geschäftsjahren und deren Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus 
den vergangenen sieben Geschäftsjahren beträgt zum 31. Dezember 2022 359 TEUR. 

Eine Ausschüttungssperre besteht nicht, da in Vorjahren bereits in entsprechender Höhe die Sicher-
heitsrücklage dotiert wurde. 

 

Erläuterungen zu den Posten unter dem Bilanzstrich 

 
Eventualverbindlichkeiten 
 
In diesem Posten werden übernommene Bürgschaften und Gewährleistungsverträge erfasst. Auf Ba-
sis der regelmäßigen Bonitätsbeurteilungen im Rahmen unserer Kreditrisikomanagementprozesse 
gehen wir für die hier ausgewiesenen Beträge davon aus, dass sie nicht zu einer wirtschaftlichen Be-
lastung der Sparkasse führen werden. Sofern dies im Einzelfall nicht mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit ausgeschlossen werden kann, haben wir ausreichende Rückstellungen gebildet. Sie sind vom 
Gesamtbetrag der Eventualverbindlichkeiten abgesetzt worden. 
 
Andere Verpflichtungen 
 
Die unter diesem Posten ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen werden im Rahmen unserer 
Kreditvergabeprozesse herausgelegt. Auf dieser Grundlage sind wir der Auffassung, dass unsere 
Kunden voraussichtlich in der Lage sein werden, ihre vertraglichen Verpflichtungen nach der Auszah-
lung zu erfüllen. Sofern im Einzelfall nicht davon ausgegangen werden kann, haben wir eine ausrei-
chende Risikovorsorge gebildet. Die gebildete Risikovorsorge ist vom Gesamtbetrag der unwiderruf-
lichen Kreditzusagen abgesetzt worden. 
 
 

 
� �
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D. SONSTIGE ANGABEN 

Fristengliederung (in TEUR) 

 mit einer Restlaufzeit von 

 
 

bis drei 
Monate 

mehr als 
drei Monate 
bis ein Jahr 

mehr als ein 
Jahr bis fünf 

Jahre 

 
mehr als 

fünf Jahre 

 
mit unbe-
stimmter 
Laufzeit 

 

Aktivposten       

3. Forderungen an 
Kreditinstitute
  

      

b) andere Forderungen 
(ohne Bausparguthaben) 259 692 1.480 ---   

4. Forderungen an Kunden 5.686 19.525 97.434 265.897 8.936  

Passivposten       

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten       
b) mit vereinbarter Laufzeit  
     oder Kündigungsfrist 49.253 3.745 23.068 67.658   

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
Kunden 

      

a) Spareinlagen        
ab) mit vereinbarter Kün-

digungsfrist von mehr 
als drei Monaten 45 3.194 115 43   

b) andere Verbindlichkeiten       
bb) mit vereinbarter 

Laufzeit oder 
Kündigungsfrist 642 4.116 1.330 ---   

Anteilige Zinsen werden nach § 11 Satz 3 RechKredV nicht in die Fristengliederung einbezogen. 

 
Latente Steuern 

Aus den in § 274 HGB genannten Sachverhalten resultieren latente Steuerbe- und Steuerentlastungs-
effekte. Wir haben diese Effekte auf der Basis eines Körperschaftsteuersatzes (inklusive Solidaritäts-
zuschlag) von 15,83 % und eines Gewerbesteuersatzes von 15,47 % unter Zugrundelegung des 
Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 18 ermittelt. Es bestehen ausschließlich aktive latente 
Steuern. 
�  
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Nennenswerte Unterschiedsbeträge entfallen auf folgende Bilanzpositionen: 

Positionen Erläuterung der Differenz 

Forderungen an Kunden Vorsorgereserven, unterschiedliche Bewertung 
der Pauschalwertberichtigungen in der Steuer- 
und Handelsbilanz 

Beteiligungen Steuerlich nicht berücksichtigte Abschreibungen 

Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 

Unterschiedliche Parameter  

Für die ermittelten aktiven latenten Steuern wurde das Aktivierungswahlrecht nicht genutzt. 

Der Unterschied zwischen dem ausgewiesenen, auf der Grundlage der steuerlichen Regelungen er-
mittelten Steueraufwand und dem aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung erwarte-
ten Steueraufwand ist im Wesentlichen auf die Veränderungen des Fonds für allgemeine Bankrisiken 
und der Vorsorgereserven gem. § 340f HGB zurückzuführen. 
 

Derivative Finanzinstrumente 

Zinsswaps werden ausschließlich zur Steuerung des sich aus dem Zinsbuch aller zinstragenden Ak-
tiva und Passiva ergebenden allgemeinen Zinsänderungsrisikos eingesetzt. 
 
Die Art und der Umfang der am Bilanzstichtag bestehenden derivativen Finanzinstrumente, bezogen 
auf die Nominalwerte der zu Grunde liegenden Referenzwerte, sind in folgender Aufstellung zusam-
mengestellt: 
 

 

Nominalbeträge 
nach Restlaufzeiten 

Beizulegen-
der Zeitwert 

 
bis ein 

Jahr 
mehr als 
ein Jahr 
bis fünf 
Jahre 

mehr als 
fünf Jahre 

insgesamt 
Deckungs-
geschäfte 

Preis nach Be-
wertungsme-

thode 

 
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Zinsswaps 
 

-- 37.500 40.000 77.500 77.500 6.612 

 
Die im Rahmen der Steuerung von Zinsänderungsrisiken abgeschlossenen Zinsswapgeschäfte wur-
den in die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs einbezogen und somit nicht einzeln bewertet. Der 
beizulegende Zeitwert der Zinsswaps wird über die Abzinsung der künftigen Zahlungen (Cash-Flows) 
fiktiver Gegengeschäfte (Glattstellungsfiktion) auf den Abschlussstichtag ermittelt (Discounted-Cash-
flow-Verfahren). Die Diskontierungsfaktoren werden von der Helaba und von der DekaBank aus von 
Reuters veröffentlichten Zinsstrukturkurven am Markt gehandelter Swaps entnommen. 
 
 
Nicht in der Bilanz enthaltene finanzielle Verpflichtungen 

 
Im Zusammenhang mit der Zeichnung von Anteilen an einem offenen Immobilienfonds besteht zum 
31. Dezember 2022 noch eine verbindliche Zeichnungszusage in Höhe von 2.809 TEUR. 
 
 
�  
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Leistungszusage der Zusatzversorgungskasse 
 
Sparkassen haben ihren Arbeitnehmern Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach Maß-
gabe des „Tarifvertrags über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes - Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ zugesagt. Um den anspruchsberechtigten Mitarbeitern 
die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV-K zu verschaffen, ist die Sparkasse 
Mitglied in der Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung). Trä-
gerin der kvw-Zusatzversorgung sind die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). 
Die kvw-Zusatzversorgung ist eine rechtlich unselbstständige aber finanziell eigenverantwortliche 
Sonderkasse der kvw. 
 
Die kvw-Zusatzversorgung finanziert die Versorgungsverpflichtungen im Umlageverfahren. Hierbei 
wird im Rahmen eines Abschnittdeckungsverfahrens ein Umlagesatz bezogen auf die zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelte der versicherten Beschäftigten ermittelt. Die kvw-Zusatzversorgung erhebt 
zusätzlich zur Deckung der im ehemaligen Gesamtversorgungssystem entstandenen Versorgungsan-
sprüche ein Sanierungsgeld. Im Geschäftsjahr 2022 betrug das Sanierungsgeld 3,25 % der umlage-
pflichtigen Gehälter. Insgesamt betrug im Geschäftsjahr 2022 der Finanzierungssatz (Umlagesatz 
und Sanierungsgeld) 7,75 % der umlagepflichtigen Gehälter. Der Umlagesatz bleibt im Jahr 2023 un-
verändert. 
 
Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des Leistungsanspruchs 
gemäß ATV-K richtet sich gegen die kvw-Zusatzversorgung, während die Verpflichtung der Sparkasse 
ausschließlich darin besteht, der kvw-Zusatzversorgung im Rahmen des mit ihr begründeten Mit-
gliedschaftsverhältnisses die erforderlichen, satzungsmäßig geforderten Finanzierungsmittel zur 
Verfügung zu stellen. Die Gesamtaufwendungen für die Zusatzversorgung bei versorgungspflichtigen 
Entgelten von 3.763 TEUR betrugen im Geschäftsjahr 2022 291 TEUR. 
 
Nach der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) in seinem Rechnungslegungsstandard IDW RS 
HFA 30 n. F. vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen Altersver-
sorgung bei einem externen Versorgungsträger wie der kvw-Zusatzversorgung handelsrechtlich eine 
mittelbare Versorgungsverpflichtung. Die kvw-Zusatzversorgung hat im Auftrag der Sparkasse den 
nach Rechtsauffassung des IDW (vgl. IDW RS HFA 30 n. F.) zu ermittelnden Barwert der auf die Spar-
kasse im umlagefinanzierten Abrechnungsverband entfallenden Leistungsverpflichtung zum 31. De-
zember 2022 ermittelt. Unabhängig davon, dass es sich bei dem Kassenvermögen um Kollektivver-
mögen aller Mitglieder des umlagefinanzierten Abrechnungsverbandes handelt, ist es gemäß 
IDW RS HFA 30 n. F. für Zwecke der Angaben im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug 
zu bringen. Auf dieser Basis beläuft sich der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebende Betrag auf 
8.852 TEUR. 
 
Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde in Anlehnung an die 
versicherungsmathematischen Grundsätze und Methoden (Anwartschaftsbarwertverfahren), die auch 
für unmittelbare Pensionsverpflichtungen angewendet wurden, unter Berücksichtigung einer gemäß 
Satzung der kvw-Zusatzversorgung unterstellten jährlichen Rentensteigerung von 1 % und unter An-
wendung der Heubeck-Richttafeln RT 2018 G ermittelt. Als Diskontierungszinssatz wurde gemäß 
§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB i. V. m. der Rückstellungsabzinsungsverordnung der auf Basis der vergange-
nen zehn Jahre ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz von 1,78 % verwendet, der sich bei einer 
pauschal angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Da es sich nicht um ein endgehaltbezo-
genes Versorgungssystem handelt, sind erwartete Gehaltssteigerungen nicht zu berücksichtigen. Die 
Daten zum Versichertenbestand der Versorgungseinrichtung per 31. Dezember 2022 liegen derzeit 
noch nicht vor, sodass auf den Versichertenbestand per 31. Dezember 2021 abgestellt wurde. 
 
Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebene Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht der Spar-
kasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der zugesagten Leis-
tung einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die kvw-Zusatzversorgung die vereinbarten Leistun-
gen nicht erbringt. Hierfür liegen gemäß der Einschätzung des verantwortlichen Aktuars im Aktuar-
Gutachten 2022 für die Sparkasse keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr bestätigt der verantwortliche 
Aktuar der kvw-Zusatzversorgung in diesem Gutachten die Angemessenheit der rechnungsmäßigen 
Annahmen zur Ermittlung des Finanzierungssatzes und bestätigt auf Basis des versicherungsmathe-
matischen Äquivalenzprinzips die dauernde Erfüllbarkeit der Leistungsverpflichtungen der kvw-Zu-
satzversorgung. 
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Sicherungssystem der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe 
 

Die Sparkasse ist dem bundesweiten Sicherungssystem der deutschen Sparkassenorganisation ange-
schlossen, das elf regionale Sparkassen-Teilfonds durch einen überregionalen Ausgleich miteinander 
verknüpft. Zwischen diesen und den Sicherungseinrichtungen der Landesbanken und Landesbaus-
parkassen besteht ein Haftungsverbund. Durch diese Verknüpfung steht im Stützungsfall das ge-
samte Sicherungsvolumen der Sparkassen-Finanzgruppe zur Verfügung. 

Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) 
amtlich anerkannt ist, besteht aus: 

1.� Freiwillige Institutssicherung 
Primäre Zielsetzung des Sicherungssystems ist es, die angehörenden Institute selbst zu 
schützen und bei diesen drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten abzu-
wenden. Auf diese Weise soll ein Entschädigungsfall vermieden und die Geschäftsbeziehung 
zum Kunden dauerhaft und ohne Einschränkungen fortgeführt werden. 

2.� Gesetzliche Einlagensicherung 
Das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist als Einlagensi-
cherungssystem nach EinSiG amtlich anerkannt. In der gesetzlichen Einlagensicherung ha-
ben die Kunden gegen das Sicherungssystem neben bestimmten Sonderfällen einen An-
spruch auf Erstattung ihrer Einlagen bis zu 100 TEUR. Dieser gesetzliche Entschädigungsfall 
ist jedoch eine reine Rückfalllösung für den Fall, dass die freiwillige Institutssicherung aus-
nahmsweise einmal nicht greifen sollte. 

Die Sparkasse ist nach § 48 Abs. 2 Nr. 5 EinSiG verpflichtet, gegenüber dem SVWL und dem DSGV als 
Träger des als Einlagensicherungssystem anerkannten institutsbezogenen Sicherungssystems der 
Sparkassen-Finanzgruppe zu garantieren, dass die Jahres- und Sonderbeiträge sowie die Sonderzah-
lung geleistet werden. 

Für die Sparkasse beträgt das bis zum Jahr 2024 aufzubringende Zielvolumen 1,6 Mio. EUR. Bis zum 
31. Dezember 2022 wurden 1,1 Mio. EUR eingezahlt. 
 

Indirekte Haftung für die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) 

Auf der Grundlage des verbindlichen Protokolls vom 24. November 2009 wurde mit Statut vom 11. 
Dezember 2009 zur weiteren Stabilisierung der ehemaligen WestLB AG, Düsseldorf, die Erste Abwick-
lungsanstalt (EAA) gemäß § 8a Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz errichtet. Der Sparkassenver-
band Westfalen-Lippe (SVWL), Münster, ist entsprechend seinem Anteil an der EAA von 25,03 % ver-
pflichtet, liquiditätswirksame Verluste der EAA, die nicht durch das Eigenkapital der EAA ausgegli-
chen werden können, bis zu einem Höchstbetrag von 2,25 Mrd. EUR zu übernehmen. Indirekt besteht 
für die Sparkasse entsprechend ihrem Anteil am Verband eine aus künftigen Gewinnen zu erfüllende 
Verpflichtung, die nicht zu einer Belastung des am Bilanzstichtag vorhandenen Vermögens führt. Da-
her besteht zum Bilanzstichtag nicht die Notwendigkeit zur Bildung einer Rückstellung. 
 
Für die mit der Auslagerung des Portfolios der ehemaligen WestLB AG auf die EAA verbundene indi-
rekte Verlustausgleichspflicht war vereinbart, beginnend mit dem Jahr 2010 in einem Zeitraum von 
25 Jahren Beträge aus künftigen Gewinnen bis zu einer Gesamthöhe von 5,5 Mio. EUR in den Vorsor-
gereserven gemäß § 340f HGB anzusparen (Gesamtbetrag zum 31. Dezember 2022: 1,1 Mio. EUR). Im 
Januar 2021 hat das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen seine Zustimmung 
erteilt, dass eine über die von den nordrhein-westfälischen Sparkassen bereits angesparten Beträge 
hinausgehende Verlustausgleichsvorsorge unterbleiben kann. Sofern künftig aufgrund der Verpflich-
tung eine Inanspruchnahme droht, wird die Sparkasse in entsprechender Höhe eine Rückstellung bil-
den. 
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Mitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL) 

Die Sparkasse ist nach § 32 SpkG des Landes Nordrhein-Westfalen Mitglied des Sparkassenverbandes 
Westfalen-Lippe (SVWL). Der Anteil der Sparkasse am Stammkapital des Verbands beträgt zum Bi-
lanzstichtag 0,25445 %. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat die Auf-
gabe, das Sparkassenwesen bei den Mitgliedssparkassen zu fördern, Prüfungen bei den Mitglieds-
sparkassen durchzuführen und die Aufsichtsbehörde gutachterlich zu beraten. Zu diesem Zweck wer-
den auch Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen des Finanzsektors gehalten. Für die Verbind-
lichkeiten und sonstigen Verpflichtungen des Verbandes haften sämtliche Mitgliedssparkassen. Der 
Verband erhebt nach § 23 der Satzung des Verbands eine Umlage von den Mitgliedssparkassen, so-
weit seine sonstigen Einnahmen die Geschäftskosten nicht decken. 

Abschlussprüferhonorar 

Im Geschäftsjahr wurden für den Abschlussprüfer folgende Honorare erfasst: 

 TEUR 
 

Abschlussprüferleistungen 174 

Andere Bestätigungsleistungen 4 

Gesamtbetrag 178 

Berichterstattung über die Bezüge der und andere Leistungen an Mitglieder des Vorstandes 
 
Für die Verträge mit den Mitgliedern des Vorstands ist der Verwaltungsrat zuständig. Er orientiert 
sich dabei an den Empfehlungen der nordrhein-westfälischen Sparkassenverbände zu den Anstel-
lungsbedingungen für Vorstandsmitglieder und Stellvertreter. 
 
Mit dem Vorstandsvorsitzenden, Herr Max Mews, besteht ein Dienstvertrag bis zum 31. März 2023. 
Mit dem Mitglied, Herr Timo Schulte-Renger, besteht ein befristeter Dienstvertrag auf bis zu fünf 
Jahre. 
 
Neben den festen Bezügen (Grundgehalt zuzüglich Allgemeine Zulage von 15 % bzw. Festgehalt) 
kann den Mitgliedern des Vorstands als variable Vergütung eine Leistungszulage von bis zu 15 % des 
Grundgehalts bzw. Festgehalts gewährt werden. Die Leistungszulage wird jährlich nach Empfehlung 
des Bilanzprüfungsausschusses durch den Verwaltungsrat festgelegt. Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung sind nicht enthalten. Auf die festen Gehaltsansprüche wird die Tarifentwicklung des 
öffentlichen Dienstes angewendet. 
 
Der Vorstandsvorsitzende, Herr Max Mews, erhielt im Geschäftsjahr 286 TEUR erfolgsunabhängige 
Vergütungen als Jahresfestgehalt und sonstige Vergütungen von 9 TEUR. Erfolgsbezogene Vergü-
tungsbestandteile wurden in Höhe von 31 TEUR gewährt. 
 
Das Mitglied des Vorstandes, Herr Timo Schulte-Renger, erhielt im Geschäftsjahr 235 TEUR erfolgs-
unabhängige Vergütungen als Jahresfestgehalt und sonstige Vergütungen von 59 TEUR. Erfolgsbe-
zogene Vergütungsbestandteile wurden in Höhe von 24 TEUR gewährt. 
 
Die sonstigen Vergütungen betreffen im Wesentlichen Sachbezüge aus der privaten Nutzung von 
Dienstfahrzeugen bzw. bei Herrn Timo Schulte-Renger aus Zuschüssen zur Altersvorsorge in Höhe 
von 49 TEUR. 
 
Im Falle der regulären Beendigung seiner Tätigkeit hat der im Geschäftsjahr bei der Sparkasse tätige 
Vorstandsvorsitzende Anspruch auf Ruhegehaltszahlungen. Der Anspruch von Herrn Max Mews be-
trägt dann 55 % der festen Bezüge. Auf die Pensionsansprüche wird ab Beginn der Ruhegehaltszah-
lungen die Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes angewendet. 
 
Auf dieser Basis und unter der Annahme eines Eintritts in den Ruhestand mit Vollendung des 66. Le-
bensjahres wurde der Barwert der Pensionsansprüche nach versicherungsmathematischen Grundsät-
zen errechnet. 
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Vorstand 

Im Jahr 2022 der Pensions-
rückstellung zugeführt 

TEUR 

Barwert der Pensionsansprü-
che 

31.12.2022 
TEUR 

Mews, Max 
Vorsitzender 

549 4.186 

 
 
Bezüge der Mitglieder der Aufsichtsgremien 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Risikoausschusses der Sparkasse wird ein Sitzungs-
geld in Höhe von 260 EUR je Sitzung gezahlt. Den Mitgliedern des Bilanzprüfungsausschusses wird 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 175 EUR je Sitzung gezahlt. Der Vorsitzende erhält jeweils den doppel-
ten Betrag. Erfolgsbezogene Anteile, Komponenten mit Anreizwirkung sowie Ansprüche bei vorzeiti-
ger oder regulärer Beendigung der Tätigkeit bestehen nicht. 
 
In Abhängigkeit von der Sitzungshäufigkeit und -teilnahme ergaben sich damit im Geschäftsjahr 
2022 folgende Bezüge der einzelnen Mitglieder der zuvor genannten Gremien: 
 

Name EUR Name EUR 
Beck, Johannes 1.040,00 Stöber, Melanie 260,00 
Hasenkamp, Gerd 2.080,00 Teepe, Oliver 2.080,00 
Kätker, Sandra 955,00 Wagner, Maik 520,00 
Kuhn, Andreas 4.849,25 Weiß, Ulrich  3.380,00 
Mählmann, Petra 1.820,00 Insgesamt  30.407,05 
Möhrke, Wilhelm 6.070,00   
Niggenaber, Ralf 3.712,80   
Pätzhold, Andreas 1.820,00   
Roggenland, Elke 260,00   
Schilling, Daniela 1.560,00   

 
 
Pensionsrückstellungen und -zahlungen sowie weitere Bezüge für bzw. an frühere Mitglieder des 
Vorstands und deren Hinterbliebene 

An frühere Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene wurden 151 TEUR gezahlt; die Pensi-
onsrückstellungen für diesen Personenkreis betrugen am 31. Dezember 2022 3.392 TEUR. 
 
Vorschüsse und Kreditgewährungen an den Vorstand und den Verwaltungsrat 

Die Sparkasse hatte Mitgliedern des Vorstands zum 31. Dezember 2022 Kredite und unwiderrufliche 
Kreditzusagen in Höhe von zusammen 796 TEUR und Mitgliedern des Verwaltungsrats in Höhe von 
2.039 TEUR gewährt. 
�  
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Mitarbeiter/-innen 

Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 

 2022 2021 

Vollzeitkräfte 39 40 

Teilzeit- und Ultimo- 
kräfte 

37 36 

 76 76 

Auszubildende   8   8 

Insgesamt 84 84 

 

 

Nachtragsbericht 
 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. 
�  
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Verwaltungsrat 

Vorsitzendes Mitglied Stellvertreter des vorsitzenden Mitgliedes 

 
Bürgermeister 1. Stellvertreter 
Wilhelm Möhrke     Andreas Kuhn 
     Selbstständiger Rechtsanwalt 
   
 2. Stellvertreter 
     Ralf Niggenaber 
  Selbstständiger Zahntechnikermeister 
 
 
Mitglieder Stellvertreter 
 
N. N. Andreas Pätzholz 
 Lehrer (Sekundarstufe I)  
  (bis 31.01.2022) 
 
Andreas Pätzholz  Daniela Schilling 
Lehrer (Sekundarstufe I) Referentin Vergütungssysteme bei einer Bausparkasse 
(ab 01.02.2022)  (ab 01.02.2022 bis 02.09.2022) 
 
  Philippa Fronk 
  Studentin der Rechtswissenschaft  
  (ab 29.09.2022) 
 
Andreas Kuhn  Björn Schilling 
Selbstständiger Rechtsanwalt Serviceleiter einer Maschinenhandels- 
  unternehmung in Lengerich 
 
Ralf Niggenaber Maik Wagner 
Selbstständiger Zahntechnikermeister Produktionsleiter Zerspanung in einem metallverarbei-

tenden Betrieb 
 
Gerd Hasenkamp Elke Roggenland  
Angestellter Bauingenieur Leiterin Qualitätsmanagement in der Textilbranche 
 
Ulrich Weiß Wilhelm Hügging 
Lehrer (Oberstudienrat) i. R. Diplomsozialpädagoge in einer klinischen Einrichtung 

für psychische Erkrankungen (i. R.) 
 
Sandra Kätker Johannes Beck 
Gesundheits- und Krankenpflegerin Lehrer (Oberstudienrat i. R.) 
 
Oliver Teepe Manuela Schaer 
Sparkassenangestellter Sparkassenangestellte 
 
Petra Mählmann Melanie Stöber 
Sparkassenangestellte Sparkassenangestellte 

 

�  
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Vorstand 

  

Max Mews Vorsitzender (bis 31. März 2023) 
 

Timo Schulte-Renger Mitglied (bis 31. März 2023) 

 Vorsitzender (ab 01. April 2023) 

 

Philipp Heinisch Mitglied (ab 01. April 2023) 

 

  

 
 
 
Lengerich, 29. März 2023 
 
 
 
 Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) 
 Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 Mews Schulte-Renger 
 Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�  
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Anlage Anlagenspiegel 
 
 
 

    

Entwicklung des Finanzanlage- 
vermögens  

(Angaben in TEUR) 

Entwicklung des Sachanlage- 
vermögens  

(Angaben in TEUR) 

    

Aktien und  
andere nicht fest-
verzinsliche Wert-

papiere Beteiligungen 
Immaterielle An-

lagewerte Sachanlagen 

Entwicklung der Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten         

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 660 7.132 57 10.342 

Zugänge 1.513 --- --- 151 

Abgänge 60 --- --- 25 

Umbuchungen 44.911 --- --- --- 

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres 47.024 7.132 57 10.468 

          

Entwicklung der kumulierten  
Abschreibungen         

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 98 2.421 57 6.489 

Abschreibungen im Geschäftsjahr 1.459 --- --- 250 

Abschreibungen im Zusammenhang mit Abgän-
gen 

--- --- --- 25 

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres 
 

1.557 2.421 57 6.714 
 
 
Buchwerte       

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres 562 4.711 --- 3.853 

 
Stand am 31.12. des Geschäftsjahres  45.467  4.711  ---  3.754  

�  
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Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

zum 31. Dezember 2022 

("Länderspezifische Berichterstattung") 

 

Die Stadtsparkasse Lengerich hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende Anga-
ben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und beziehen sich ausschließlich auf 
ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik Deutschland. Die Tätig-
keit der Stadtsparkasse Lengerich besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare 
Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu ge-
währen. 

Die Stadtsparkasse Lengerich definiert den Umsatz aus der Summe folgender Komponenten der Ge-
winn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende Erträge aus Aktien 
etc., Provisionserträge, Provisionsaufwendungen und sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz be-
trägt für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 13.367 TEUR. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt im Jahresdurchschnitt 
61 (Vorjahreswert 63). 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 1.741 TEUR. 

Die Steuern auf den Gewinn betragen 1.282 TEUR. Die Steuern betreffen laufende Steuern. Die Stadt-
sparkasse Lengerich hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten. 

 



 

  

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) beste-

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrech-

nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie 

dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtsparkasse 

Lengerich (Westfalen) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum  

31. Dezember 2022 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse 

�� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31. Dezember 2022 sowie  

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum  

31. Dezember 2022 und 

�� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Sparkasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 

in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung 

(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.  



 

  

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen han-

delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften von der Sparkasse unabhängig 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 

diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 

Buchstabe f) EU-APrVO i. V. m. § 340k Abs. 3 HGB, dass alle von uns beschäftigten 

Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, keine verbotenen 

Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind 

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlus-
ses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach un-

serem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des  

Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum  

31. Dezember 2022 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit un-

serer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prü-

fungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 

diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend stellen wir die aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssach-

verhalte dar: 

1.� Bewertung der Forderungen an Kunden 

2.� Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs nach IDW RS BFA 3 n. F. im Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2022 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir 

wie folgt aufgebaut: 

a)� Sachverhalt und Problemstellung 

b)� Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

c)� Verweis auf weitergehende Informationen 



 

  

1. Bewertung der Forderungen an Kunden 

a) Im Jahresabschluss der Sparkasse werden zum 31. Dezember 2022 Forderun-

gen an Kunden unter dem Bilanzposten Aktiva 4 ausgewiesen, die rund 

74,3 % der Bilanzsumme ausmachten. Die Bewertung der Forderungen an 

Kunden hat daher wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss, insbe-

sondere auf die Ertragslage der Sparkasse. Die gesamtwirtschaftlichen Rah-

menbedingungen des Jahres 2022 wurden insbesondere durch die Folgen 

des Ukraine-Kriegs in Form eines Anstiegs der Energiepreise, der Lebensmit-

telkosten und der Zinsen, einer Energieknappheit, von Lieferengpässen und 

einer hohen Inflation geprägt. Infolgedessen besteht auch ein erhöhtes Ri-

siko, dass Kreditnehmer ihren Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen künftig 

nicht oder nicht vollumfänglich nachkommen können (Ausfallrisiko). Für Zwe-

cke der Rechnungslegung kommt daher der Qualität der eingerichteten Kre-

ditprozesse im Zusammenhang mit der Identifizierung und Bewertung von 

Ausfallrisiken eine besondere Bedeutung zu. 

b) Bereits im Rahmen unserer vorgezogenen Prüfung der organisatorischen 

Pflichten und der Risikolage haben wir die Ordnungsmäßigkeit der Kreditpro-

zesse, unter anderem die Früherkennungsverfahren für Kreditrisiken und die 

Risikovorsorgeverfahren, nachvollzogen. Die relevanten Kreditprozesse so-

wie die Ausgestaltung und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems bei der 

Bewertung der Kundenforderungen beurteilen wir regelmäßig auf Grundlage 

von Aufbau- bzw. Funktionsprüfungen. 

 Die Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft prüften wir anhand der Auswer-

tungen zur Struktur des Forderungsbestands und der Unterlagen zu einzelnen 

Kreditengagements. Für diese Kreditfälle untersuchten wir die ordnungs- 

gemäße handelsrechtliche Bewertung, die sachgerechte Abbildung im Früh-

warnverfahren sowie die ordnungsgemäße Zuordnung in die Betreuungsstu-

fen gemäß den Mindestanforderungen für das Risikomanagement (MaRisk). 

Die Engagements wurden nach berufsüblichen Verfahren in einer bewussten 

Auswahl nach Risikomerkmalen bestimmt. Zu den herangezogenen Risiko-

merkmalen gehören u. a. zugewiesene Risikoklassifizierungsnoten, der Um-

fang nicht durch Sicherheiten gedeckter Kreditteile (Blankokredite) oder  

Negativhinweise aus der Kontoführung des Kreditnehmers (Risikofrühwarn-

system). Die Kreditengagements haben wir daraufhin untersucht, ob mit hin-

reichender Sicherheit eine Rückführung der Forderung durch den Kreditneh-

mer oder durch die Verwertung vorhandener Kreditsicherheiten zu erwarten 

ist.  



 

  

 Die vom Vorstand zur Bewertung der Forderungen eingerichteten Kreditpro-

zesse sind hinreichend dokumentiert und wurden wirksam durchgeführt. 

c) Weitere Informationen zu der Bewertung sind im Anhang in den Erläuterun-

gen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (Kapitel B.) enthalten. 

Darüber hinaus verweisen wir auf die Darstellungen und Erläuterungen im La-

gebericht (Abschnitte 2.4.2.2 und 4.2.2). 

2. Verlustfreie Bewertung des Bankbuchs nach IDW RS BFA 3 n. F. im  
 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 

a) Die Auswirkungen des im Geschäftsjahr 2022 deutlich gestiegenen Marktzins-

niveaus auf die Bewertung zinsbezogener Finanzinstrumente im Jahresab-

schluss zum 31. Dezember 2022 sind von hoher Relevanz für die Ordnungs-

mäßigkeit des Jahresabschlusses der Sparkasse und waren daher auch im 

Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.  

Neben der Bewertung der Wertpapierbestände im Rahmen der Einzelbewer-

tung, die marktzinsbedingten Einflüssen unterliegt, ist insbesondere die  

Gesamtbetrachtung aller bilanziellen und außerbilanziellen zinsbezogenen 

Finanzinstrumente nach Maßgabe der Stellungnahme zur Rechnungslegung 

BFA 3 n. F. („Einzelfragen der verlustfreien Bewertung von zinsbezogenen Ge-

schäften des Bankbuchs (Zinsbuchs)“) des Instituts der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) unter Berücksichtigung des fachlichen Hinweises des IDW vom  

29. November 2022 von Bedeutung.  

Im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs sind die zinsinduzier-

ten Barwerte den Buchwerten der einbezogenen Finanzinstrumente gegen-

überzustellen. Der Saldo wird um die voraussichtlich noch für die Verwaltung 

des Bankbuchs anfallenden Kosten (Refinanzierungskosten in Höhe des eige-

nen Credit-Spreads, Risikokosten, Verwaltungskosten) gemindert. Der Schät-

zung dieser Werte durch den Vorstand liegen Annahmen und Parameter zu-

grunde, die mit nicht unerheblichen Ermessensspielräumen verbunden sind. 

Ein Verpflichtungsüberschuss besteht nach der Berechnung der Sparkasse 

zum 31. Dezember 2022 nicht, so dass die Bildung einer Rückstellung nicht 

erforderlich war. 

�  



 

  

b) Die Ausgestaltung und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Prozes-

ses zur verlustfreien Bewertung des Bankbuchs haben wir anhand einer Auf-

bau- und Funktionsprüfung beurteilt. Darüber hinaus haben wir uns im Rah-

men von aussagebezogenen Prüfungshandlungen u. a. mit den vom Vorstand 

zugrunde gelegten Annahmen und Parametern sowie der Abgrenzung des Be-

wertungsobjekts auseinandergesetzt. Ein besonderes Augenmerk legten wir 

auf die Annahmen zur Bemessung der voraussichtlich noch anfallenden Be-

standsverwaltungs- und der individuellen Refinanzierungskosten. Des Weite-

ren haben wir uns davon überzeugt, dass die wesentlichen Annahmen und Pa-

rameter im Einklang mit dem internen Risikomanagement getroffen bzw. fest-

gelegt wurden. 

Wir konnten uns davon überzeugen, dass die Bewertung der zinsbezogenen 

Finanzinstrumente sowie die in diesem Zusammenhang vom Vorstand vorge-

nommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend begrün-

det und dokumentiert sind. Ermessensentscheidungen wurden im Rahmen 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung getroffen. 

c) Weitere Informationen sind im Anhang in den Erläuterungen zu den Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethoden (Kapitel B.) enthalten. Darüber hinaus ver-

weisen wir auf die Darstellungen und Erläuterungen im Lagebericht (Abschnitt 

4.2.5.). 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Vorstand) und des Aufsichtsorgans 
(Verwaltungsrat) für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Sparkasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Dar-

stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rech-

nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-

teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-

über hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in  

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet 

hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-

denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs- 

legungsprozesses der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-

resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

�  



 

  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 

können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als we-

sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie ein-

zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

�� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellun-

gen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlun-

gen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-

siko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-

lungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern 

resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da 

dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können. 

�� gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten Internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 

�� beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
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�� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Sparkasse zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-

ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-

res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Sparkasse ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

�� beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Sparkasse vermittelt. 

�� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Spar-

kasse. 

�� führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-

entierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-

gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-

kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen ge-

ben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-

tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir wäh-

rend unserer Prüfung feststellen. 



 

  

Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevan-

ten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle 

Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenom-

men werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern 

einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenom-

menen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert  

haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den 

aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders 

wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Be-

stätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen 

die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir sind nach § 24 Abs. 3 Satz 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen 

i. V. m. § 340k Abs. 3 Satz 1 HGB gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile 

mit dem Prüfungsbericht nach Artikel. 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

Von uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen kön-

nen, haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht 

angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Sparkasse erbracht: 

�� Prüfung der Vorgaben des § 84 WpHG 

�� Prüfung der Beträge der Abzugsposten nach § 16 Abs. 2 FinDAG für die Bemes-

sung der Umlage der Kosten für die BaFin im Aufsichtsbereich Wertpapierhan-

del 
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Jens Beyer. 

 

Münster, 17. April 2023 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe 
Prüfungsstelle 

 

 
Beyer 

Wirtschaftsprüfer 
 


